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 Kirsten Schönherr
Geschäftsführerin BWB

Liebe Mieterinnen und Mieter,

Weihnachten steht vor der Tür und 
ein turbulentes, wiederum von Kri-
sen gezeichnetes Jahr neigt sich 
dem Ende zu. 

Die BWB, Ihr Vermieter hat auch in 
diesem Jahr alles unternommen, 
um Ihnen das Wohnen so angenehm 
wie möglich zu gestalten. In 2022 
werden wir insgesamt fast 5 Mio. 
Euro für die Instandhaltung unserer 
Gebäude verwendet und mehr als 
4.000 Reparaturaufträge ausgelöst 
und abgewickelt haben. Unsere 
Hausmeister waren für Sie 10.000 
Stunden im Einsatz und davon mehr 
als 1.000 Stunden während der 
Sprechzeiten für die Mieter erreich-
bar. 
Wir legen großes Augenmerk auf 
eine sparsame und effektive Be-
wirtschaftung unserer Immobilien. 
Dennoch haben wir rein vorsorglich 
Ihre Nebenkostenvorauszahlungen 
auf das Doppelte angepasst. Damit 
können wir die ab 2023 geltende 
Preissteigerung für Fernwärme um 
rund 70 Prozent gut abfangen. Die 
Preise für Gas und Hausstrom blei-

ben auch 2023 dank unseres günsti-
gen Vertrags stabil auf einem sehr 
niedrigen Niveau.  
Unser motiviertes Team ist darüber 
hinaus in der Lage, Sonderleistun-
gen, wie die Auszahlung der von der 
Regierung geplanten Dezemberhil-
fen zeitnah umzusetzen. Und sollten 
Sie Unterstützung im Zusammen-
hang mit einem neuen Wohngeldan-
trag benötigen, dann steht Ihnen 
unser Sozialarbeiter kostenfrei 
gern zur Seite. 

Das gesamte Team der BWB 
wünscht Ihnen eine frohe und be-
sinnliche Advents- und Weihnachts-
zeit. Kommen Sie gut ins Neue Jahr!

Herzliche Grüße

Ihre Kirsten Schönherr
Geschäftsführerin/jednaćelka

GUT und SICHER WOHNEN –  
so wichtig wie nie!
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Bei den Müllgebühren die 
Hälfte sparen - das geht! 
Einige Mieter in unseren Häusern 
zahlen nur halb so viel Müllgebüh-
ren wie der Rest unserer Mieter. Die 
Einsparung beträgt rund 100 Euro 
pro Jahr. Und das ist schon seit 
Jahren der Fall. Aber wie kann das 
gelingen?
Das A und O ist die konsequente 
Mülltrennung, denn die Restmüll-
tonne (schwarz) kostet am meisten. 
Auch für die Biotonne (grün) fallen 
Gebühren an. Kostenlos sind die 
gelbe Kunststofftonne und die 
blaue Papiertonne. 
Alles, was in die gelbe Kunststoff-
tonne entsorgt werden darf, sollte 
sehr klein zusammengefaltet und 
zusammengestaucht sein, denn an-
dernfalls befindet sich viel Luft in 
der Mülltüte und damit auch in der 
Tonne. 

Auch die Papiertonnen könnten viel 
mehr befüllt werden, wenn Pappen 
vor dem Einwurf zerkleinert und 
zusammengelegt werden. Wenn 
einzelne Mieter ihre Kartons im 
Müllkäfig einfach stehen lassen und 
unsere Hausmeister mit der Ent-
sorgung beschäftigt sind, so bezah-
len diese Kosten alle Mieter des 
Müllplatzes.
Nutzen Sie unbedingt auch die öf-
fentlichen Wertstoffcontainer in Ih-
rer Nähe, für die Entsorgung von 
Papier, Pappe und Flaschen/Gläser.
Damit nur die Mülltonnen kosten-
pflichtig geleert werden, die wirk-
lich voll sind, ist es wichtig, dass die 
Mieter der Hausgemeinschaft sich 
angewöhnen, keine leeren Tonnen 
zu befüllen, wenn es noch andere, 
nicht ganz volle Tonnen gibt! 

Werfen Sie also Ihre gut kompri-
mierten Müllsäcke immer nur in 
bereits angefangene Tonnen! Es ist 
preiswerter eine volle Tonne zu lee-
ren als zwei halbvolle Tonnen, denn 
die Gebühr fällt pro geleerter Tonne 
an.

Sollten dauerhaft Tonnen übrigblei-
ben, also nicht geleert werden 
müssen, können diese von uns auch 
abgemeldet werden. So können Sie 
die Bereitstellungsgebühr sparen. 
Dass das funktioniert, beweisen ei-
nige Hausgemeinschaften in unse-
rem Bestand bereits seit Jahren. 
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Was wäre Bautzen 
ohne seine Vereine?
Im Jahr 2022 unterstützte die BWB 
einige Vereine bei der Durchfüh-
rung ihrer Veranstaltungen in der 
Stadthalle „Krone“. Der Schach-
club Bautzen beteiligte sich an  
einem internationalen Schachtur-
nier „1. Bautzener Türme Open“. 
Der Bautzener Philatelistenverein 
veranstaltete eine überregionale 
Briefmarken-Wettbewerbsausstel-
lung, die „OBRIA 2022“, mit Teilneh-
mern aus Polen und Tschechien. 
Die beiden Bautzener Chöre „Har-
monie“ und „Schubert-Chor“ luden 
die Bautzener Bürger zu einem ge-
meinsamen Herbstsingen in die 
„Krone“ ein. In 2023 soll es in allen 
Fällen eine Neuauflage geben. Der 
Sportverein „MSV Bautzen 04 e. V.“ 
plant gemeinsam mit uns einen 
Bautzener Sportlerball im Mai 
2023.

Wir danken den Vereinen und sei-
nen Vorständen sehr herzlich für 
ihr großes Engagement! Möchten 
Sie auch Teil dieser aktiven Ge-
meinschaft werden? Dann machen 
Sie mit, treten Sie ein, singen Sie 
mit oder tauschen sich mit gleich-
gesinnten Bautzener Bürgern aus!

Bautzener Vereine            aktive Menschen mit  
            vielfältigen Interessen

Schachclub Einheit 
Bautzen e. V. 
Schach für jedes Alter – 
jede Spielstärke 
Wir suchen interessierte Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene und Seni-
oren (männlich und weiblich).
Wir spielen Punktspiele mit Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachse-
nen auf Landesebene, im Bezirk 
und Kreis, zurzeit mit fünf Erwach-
senen-, einer Jugend- und zwei 
Kindermannschaften. Wir suchen 
auch Hobbyspieler, die nur zu den 
Übungsabenden kommen.
Spielstätten:
Steinhaus im Exil,  
A.-Schweitzer-Straße 1 b, Bautzen
Training:
jeden Donnerstag ab 17:00 Uhr

Kontakt:
Vereinsvorsitzender: Dieter Gärtner 
Goschwitzstraße 17
02625 Bautzen 
Telefon: 03591 43489
E-Mail: sce.bautzen@arcor.de

Foto: Peter Wilhelm

Schachclub Einheit Bautzen e. V. 
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Chor Harmonie der 
Stadt Bautzen e. V.
Unser Chor ist ein gemischter Chor 
mit etwa 45 aktiven Sängerinnen 
und Sängern in allen Altersgrup-
pen. Wir proben regelmäßig mitt-
wochs von 19:00 – 21:00 Uhr im Me-
lanchthon-Gymnasium Bautzen, 
Bahnhofstraße, Flachbau im Hof. 
Wer Spaß am Singen mitbringt, ist 
bei uns gern gesehen. 
Kommen Sie doch einfach zu einer 
Probe vorbei, hören Sie zu und sin-
gen Sie mit.

Kontakt:
Vorsitzender: Egbert Czeke
E-Mail:  
kontakt@chor-harmonie-bautzen.de
www.chor-harmonie-bautzen.de

Bautzener Vereine            aktive Menschen mit  
            vielfältigen Interessen

Philatelistenverein 
Bautzen e. V.
im Philatelisten-Verband Nordost 
e. V. im Bund Deutscher Philatelis-
ten e. V. BDPh
Herzlich willkommen beim Philate-
listenverein Bautzen e. V., dem Zu-
sammenschluss von Gleichgesinn-
ten, die sich mit dem Sammeln von 
Briefmarken, postalischen Bele-
gen, Ansichtskarten und mit post-
geschichtlichen Themen befassen.
Wir treffen uns immer am 1. Sonn-
tag im Monat im Gebäude des ehe-
maligen Postamtes 1 in Bautzen.

Kontakt:
Vereinsvorsitzender: 
Dipl.-Ing.(FH) Rainer Hettasch
Obere Straße 4
02625 Bautzen
Telefon: 03591 210541
E-Mail: rhettasch@gmx.de
www.philatelistenverein-bautzen.de

Schubert-Chor-
Bautzen e. V.
Der "Schubert-Chor Bautzen“, ge-
gründet 1945, kann auf eine wech-
selvolle Geschichte mit vielen Tra-
ditionen wie u. a. große Konzerte in 
Bautzen und Tschechien sowie 
stadtbekannte Faschingsvergnügen 
zurückblicken. Aber auch in der Ge-
genwart hat der Chor mit seinen 
etwa 50 Sängerinnen und Sängern 
viel zu bieten. Gemeinsam mit dem 
Chorleiter Jurij Strbenk sucht der 
Chor nach immer neuen musikali-
schen Herausforderungen. Neben 
der Musik entwickeln die Chormit-
glieder vielfältige gemeinsame Ak-
tivitäten. So gehören mittlerweile 
Ausflüge per Rad und zu Fuß eben-
so zum Schubertchor, wie das Prot-
schenbergsingen, Weihnachtsfeier, 
Hausfasching und Geburtstagsfei-
ern. Geprobt wird jeden Dienstag 
von 19:00 – 20:30 Uhr im Musikpa-
villon des Melanchthon-Gymnasi-
ums Bautzen.

Kontakt:
1. Vorsitzender: Dirk Urban
2. Vors.: Annerose Kieschnick
Chorleiter: Jurij Strbenk
02625 Bautzen
Telefon: 0151 20838081
E-Mail: schubertchor@gmx.net
www.schubert-chor-bautzen.de

Chor Harmonie

Schubert Chor

Philatelistenverein Bautzen e. V.
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bei Trennung und Scheidung?

Können sich Ehegatten nicht darü-
ber einigen, wer weiterhin in der 
gemeinsamen Wohnung leben darf 
und wer ausziehen muss, besteht 
für jeden Ehegatten die Möglichkeit, 
einen Antrag auf Wohnungszuwei-
sung beim zuständigen Familienge-
richt zu stellen. Eine solche Woh-
nungszuweisung und somit die 
alleinige Nutzung der Wohnung 
kann verlangt werden, wenn es für 
den einen Ehegatten eine unbillige 
Härte bedeuten würde, mit seinem 
Ex-Partner gemeinsam dort leben 
zu müssen. In einem solchen Fall 
kann das Gericht die Wohnung ei-
nem Ehepartner zuweisen. Eine 
solche unbillige Härte ist beispiels-
weise gegeben, wenn häusliche Ge-
walt im Spiel ist oder ein weiteres 
Zusammenleben dem Wohl der 
Kinder schadet.

Dabei ist jedoch zwischen der Woh-
nungszuweisung bei Trennung und 
bei Scheidung zu unterscheiden.

Bei der Wohnungszuweisung wäh-
rend der Trennungszeit stellt die 
Zuweisung zur alleinigen Nutzung 
eine Ausnahme dar. In der Regel 
wird den Ehegatten ein Teil der ge-
meinsamen Ehewohnung zugewie-
sen, soweit die Räumlichkeiten dies 
zulassen und es den Ehegatten un-
ter Berücksichtigung der konkreten 
Umstände zumutbar ist. Die Zuwei-
sung zur alleinigen Nutzung kann 
lediglich dann erfolgen, wenn ande-
renfalls eine unbillige Härte ent-
stünde. Eine unbillige Härte in die-
sem Sinne liegt zum Beispiel bei 
Gewalttätigkeiten des anderen Ehe-
gatten gegenüber dem antragstel-

lenden Ehegatten, bei Gefährdung 
des Wohles der Kinder, aber auch 
bei Störung des Familienlebens 
durch z. B. Alkoholmissbrauch oder 
Drogenkonsum vor.

Hiervon zu unterscheiden ist die 
Wohnungszuweisung für die Zeit 
nach der Scheidung.

Hier erfolgt eine endgültige Zuwei-
sung der Ehewohnung. Da die Woh-
nungszuweisung anlässlich der 
Ehescheidung durchgeführt wird, 
führt dies auch stets zu einer Al-
leinzuweisung. Der antragstellende 
Ehegatte kann die Überlassung der 
Wohnung nur verlangen, wenn er 
auf deren Nutzung in stärkerem 
Maße angewiesen ist als der andere 
Ehegatte oder die Überlassung aus 
anderen Gründen der Billigkeit ent-
spricht. Zu berücksichtigen ist hier-
bei stets das Wohl der im Haushalt 
lebenden Kinder und die Lebens-
verhältnisse der Ehegatten. Dies 
muss das Gericht nach den konkre-
ten Umständen des Einzelfalls ab-

wägen und dann eine Entscheidung 
über die Alleinzuweisung treffen.
Durch die Wohnungszuweisung an-
lässlich der Ehescheidung tritt der 
Ehegatte, dem die Wohnung über-
lassen wurde, in ein gegebenenfalls 
bestehendes Mietverhältnis als Al-
leinmieter ein.

Im Übrigen sieht auch das Gewalt-
schutzgesetz die Möglichkeit einer 
Wohnungszuweisung vor, auch 
wenn die Bewohner nicht verheira-
tet sind bzw. keine eingetragene Le-
benspartnerschaft führen, um Op-
fer von Gewalttaten zu schützen.

Stephanie Klein
Rechtsanwältin 
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Veranstaltungen
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25.12.2022
WEIHNACHTEN 
XXL - Die Mega-
party auf 3 Floors  
Öffentliche Veranstaltung 

Early Bird: 7,90 Euro 
(limitiert auf 200 Karten)
Phase 1: 9,90 Euro 
(limitiert auf 500 Karten)
Phase 2: 11,90 Euro
Abendkasse: 15,00 Euro 

Einlass: 22.00 Uhr
Ende: 5.00 Uhr

30.12.2022
Habana Bar Party 
- Salsa & Bachata 
meets Discofox  
Öffentliche Veranstaltung 

Einlass: 20.00 Uhr
Eintritt: 5,00 Euro
Vorverkauf: 
Habana Bar 
Kornmarkt 13, 02625 Bautzen
Tel. 03591 480071

28.01.2023 
BREAK THE RULES 
BAUTZEN – Das 
Indoor Festival 
auf 4 Floors
„Save the Date!“
Vorankündigung
Öffentliche Veranstaltung 

www.stadthalle-bautzen.de

18.12.2022
Die  
Schneekönigin - 
Das Musical für 
die ganze Familie 
Öffentliche Veranstaltung

Einlass: 14.00 Uhr
Beginn: 15.00 Uhr
Ende: gegen 17.00 Uhr
Dauer: 110 min. inkl. 20 min. Pause
ab 5 Jahren

Weitere Informationen unter: 
www.schneekoenigin-musical.de
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03.03.2023
Rudy Giovannini -
Solokonzert zum 
Frauentag
Öffentliche Veranstaltung 

Einlass: 15.00 Uhr
Beginn: 16.00 Uhr
Ende: gegen 18.30 Uhr
Tickets per Telefon: 
035953 6774

Weitere Informationen unter: 
www.rudy-giovannini.com

08. – 13.08.2023
2. Bautzener  
Türme Open - 
Internationales 
Schachturnier 
Öffentliche Veranstaltung 

In Kooperation mit dem 
Kreisverband Schach Bautzen 
e. V., dem SC Einheit Bautzen  
e. V. und der Bautzener Woh-
nungsbaugesellschaft mbH, 
richtet der Schachliebe e. V. das 
Turnier in der Stadthalle Krone 
aus.

Die Anmeldung erfolgt mit der 
FideID unter 
www.berndschessfactory.de

In der Innenstadt findet die 
Bautzener Schachwoche mit 
einem breit gefächerten 
Programm für die Freunde des 
königlichen Spiels statt.

Freier Eintritt.

Weitere Informationen unter:
www.berndschessfactory.de 
oder E-Mail 
info@berndschessfactory.de

11.01.2024
Lisa Eckhart 
– Kaiserin Stasi 
die Erste 
Kabarett 
Öffentliche Veranstaltung 

Nach ihrem erfolgreichen 
Auftritt im November 2022 in 
der Stadthalle Krone vor 
begeistertem Publikum, kommt 
Lisa Eckhart 2024 zurück. Und 
Sie sind herzlich eingeladen. 

Weitere Informationen unter: 
www.lisaeckhart.com

29.04.2023
The Firebirds - 
Let The Good 
Times Roll …
Vorankündigung
Öffentliche Veranstaltung 

Einlass: 18.30 Uhr
Beginn: 20.00 Uhr 
Weitere Informationen unter:  
www.the-firebirds.de
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Interview mit 
Andrea Ohm,  
Kaufmännische 
Geschäftsführerin 
der EWB Bautzen

Die Energiepreise kennen derzeit 
nur eine Richtung, steil nach oben.
Warum merken die Mieter der 
BWB davon noch nicht so viel und 
warum bleiben die Preise so hoch?
Wir konnten aufgrund unseres vor-
ausschauenden Energieeinkaufs an 
der Börse die Preise in 2022 im 
Prinzip nahezu stabil halten. Der 
Fernwärmepreis steigt jedoch zum 
01.01.2023 im Durchschnitt um 
etwa 70 Prozent. Das merken die 
Mieter erst bei der Nebenkostenab-
rechnung für das Jahr 2023, welche  
erst im Jahr 2024 versandt wird. 
Für Gas und Hausstrom hat die 
BWB mit der EWB sehr günstige 

Verträge bis zum Ende des Jahres 
2023 abgeschlossen. Der Preis für 
den Strom, den Ihre Mieter direkt 
bei uns beziehen, wird sich im 
nächsten Jahr um 50 Prozent  
erhöhen. Eine Preisprognose für 
die Zukunft kann derzeit niemand 
realistisch abgeben.

Wie funktioniert der Energieein-
kauf bei der EWB?
Vereinfacht gesagt, kauft die EWB 
sehr langfristig Strom und Gas an 
der Börse ein, etwa jedes Jahr ein 
Drittel des Bedarfs, so dass sich ein 
Mischpreis aus drei Jahren ergibt. 
Der Preis am Spotmarkt ist aktuell 
wesentlich höher als der Preis, den 
die EWB ihren Kunden aufgrund 
des langfristigen Einkaufs derzeit 
anbieten kann. Kunden der EWB 
und die Mieter der BWB profitieren 
davon.  

Wie abhängig ist die EWB vom Gas 
und welche Möglichkeiten ergreift 
sie, um kostengünstig Fernwärme 
zu produzieren?
Die EWB ist vom Gasmarkt abhän-
gig. Das ist so, weil unsere Fern-
wärme durch Verbrennen von Gas 
in modernen Blockheizkraftwerken 
erzeugt wird. Darüber hinaus wird 
so auch 60 Prozent des Strombe-
darfs der Bautzener gedeckt. Des-
halb ist es für die EWB so wichtig, 
vorausschauend und günstig Gas 
einzukaufen.

Was sollen Mieter tun, die ihre 
Strom- oder Gasrechnungen nicht 
mehr bezahlen können?
Die Kunden der EWB sollten sich – 
wie auch in der Vergangenheit er-
folgreich praktiziert – bei Zahlungs-
schwierigkeiten so zügig wie 
möglich direkt an die EWB wenden, 
damit nicht erst eine Sperre der 
Gas- oder Stromlieferung eingelei-
tet wird. Die EWB wird mit dem 
Kunden eine Lösung suchen, in wel-
chen Raten der ausstehende Zah-
lungsbetrag beglichen werden 
kann. Bei Geringverdienern bei-
spielsweise, können in Einzelfällen 
auch öffentliche Stellen einspringen 
und einen Teil der Schulden über-
nehmen Das setzt aber voraus, 
dass der Kunde sich rechtzeitig mit 
uns in Verbindung setzt.

Wenn Mieter umziehen und sich 
unter einer neuen Adresse anmel-
den, können sie dann die günstigen 
Energiepreise der EWB für Be-
standskunden mitnehmen?
Wenn ein Mieter innerhalb des 
Stadtgebiets umzieht, dann nimmt 
er seinen Tarif an die neue Adresse 
mit. Zieht ein Mieter in eine Region 
außerhalb der Stadt Bautzen, wird 
er sich wie ein Neukunde regelmä-
ßig den aktuell höheren Preisen des 
örtlichen oder überörtlichen Ener-
gieversorgers ausgesetzt sehen. 

Es ist ratsam, dies vor jedem Um-
zug außerhalb des Stadtgebiets zu 
prüfen. Mieter, die von außerhalb 
nach Bautzen ziehen, werden von 
der EWB im Grundtarif versorgt, 
der vergleichbar immer noch güns-
tig ist.

Wie teuer wird unsere  
Energie? 

Andrea Ohm
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Tipps rund ums Heizen:
1. Heizung drosseln, insbesonde-

re in unbenutzten Räumen. In 
Wohnräumen reichen 20 Grad, 
in Schlafzimmer und unbenutz-
ten Räumen 16 – 17 Grad.

2. Nachtabsenkung nutzen: 
nachts und auch tagsüber, 
wenn sich niemand in der Woh-
nung aufhält, kann die Tempe-
ratur um 3 – 5 Grad niedriger 
gestellt werden.

3. Regelmäßig lüften: Zwei- bis 
dreimal täglich Stoßlüften für 5 
bis 10 Minuten (Heizung dabei 
ausschalten). Das beugt auch 
Schimmel vor.

4. Heizkörper freimachen: Möbel 
abrücken und verdeckende 
Vorhänge kürzen und Heizkör-
per gründlich reinigen. Die 
Warmluft muss zirkulieren 
können.

5. Nachts Rollläden schließen, 
Vorhänge zuziehen – das wirkt 
als Dämmung und reduziert 
den Wärmeverlust über die 
Fensterflächen.

Tipps rund ums Warmwasser:
1. Lieber duschen als baden, da-

bei zum Einseifen das Wasser 
abstellen.

2. Durchlauferhitzer und Boiler 
auf niedrige/niedrigste Stufe 
stellen.

3. Sparduschkopf bzw. Durch-
flussminderer anbringen.

4. Hände mit kaltem Wasser wa-
schen.

5. Einhebelmischer nicht mittig, 
sondern auf kalt stellen.

Tipps rund ums Wäsche waschen:
1. Waschmaschine immer voll be-

laden, Einzelteile mit der Hand 
waschen.

2. Temperaturen beim Waschen 
herunterschalten: Normal  
getragene und wenig ver-
schmutzte Wäsche wird auch 
bei 30 und 40 Grad sauber.

3. Öko-Waschgänge statt Kurz-
programm.

4. Schleudern mit hoher Touren-
zahl – 1200 oder 1400 Umdre-
hungen.

5. Wäsche auf der Leine an der 
Luft trocknen.

 Tipps rund ums Spülen:
1. Spülmaschine nur voll und 

richtig beladen einschalten.
2. Öko-Programme mit niedrigen 

Temperaturen nutzen.
3. Geschirr nicht vorspülen.
4. Waschmittel richtig dosieren, 

wenn möglich auf Enthärter 
verzichten.

5. Beim Spülen von Hand das 
Warmwasser ins Spülbecken 
oder in eine Schüssel laufen 
lassen, für das gesamte Ge-
schirr verwenden – kalt nach-
spülen.

4 x 5 wirksame Energiespar-
tipps – denn auch „Kleinvieh 
macht Mist“

Sollte gemäß dem Notfallplan der 
Bundesregierung die Notfallstufe 
aufgrund festgestellten Gasman-
gels ausgerufen werden, was be-
deutet dies für die Mieter?
Wenn zu wenig Gas in den Gasnet-
zen vorhanden ist, kann die Bun-
desregierung die 3. Notfallstufe 
ausrufen. Eine EU-Regelung legt 
dann fest, welche Kundengruppen 
geschützt sind und welche Kunden-
gruppen vom Gas abgeschaltet 
werden können. Nach heutigem 
Stand gilt für die Mieter ein sehr ho-
her Schutz. Jedoch kann es im 
Ernstfall auch zu Verschiebungen 
kommen, wenn grundsätzlich nicht 
hoch geschützte Industriekunden 
systemrelevante Produkte herstel-
len und zwingend notwendig zumin-
dest teilweise am Netzt bleiben 
müssen. Damit es möglichst nicht 
zu einer Gasmangellage kommt, 
kann nur das Solidarprinzip helfen. 
Jeder sollte gesamtgesellschaftlich 
dazu beitragen, Gas zu sparen, d. h. 
möglichst wenig Energie zu ver-
brauchen.

Was rät die EWB allen ihren Kun-
den und unseren Mietern in der ge-
genwärtigen Situation?
Seit Jahren liegt mir ein bewusster 
Umgang mit Energie am Herzen, in 
der heutigen Situation mehr denn 
je. Und wenn viele Menschen nur 
ein klein wenig sparen, dann kann 
das insgesamt schon viel bewirken. 
Konkrete Energiespartipps für un-
sere Kunden können Sie auch in der 
Kundenzeitung der EWB oder unter 
www.ewbautzen.de jederzeit nach-
lesen.

Foto: stock.adobe.com
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In der Adventszeit brennt es in 
Deutschland durchschnittlich 
12.000 Mal. Rauchmelder haben 
sich als sinnvolle Frühwarngeräte 
erwiesen. Für Neubauten sind sie in 
Sachsen bereits Pflicht. Als letztes 
Bundesland regelt Sachsen nun 
auch die Rauchmelderpflicht für 
bestehende Gebäude verbindlich ab 
2024. Im nächsten Jahr werden wir 
deshalb nach und nach mit dem 
Einbau von Rauchmeldern in Ihren 
Wohnungen beginnen. 

Gefährlich bei einem Brand ist 
aber nicht nur das Feuer, sondern 
auch der Rauch. Wenn Sie glauben, 
Ihre Nase wäre ein natürlicher 
Rauchmelder, auf den Sie sich auch 
im Schlaf verlassen können, dann 
täuschen Sie sich. Unser Geruchs-
sinn ist im Schlaf „abgeschaltet“. 
Bereits drei Atemzüge dieses  
Brandrauchs können tödlich sein.

Wie funktioniert ein 
Rauchmelder?
Der Rauchmelder ist mit der 
Bi-Sensor-Technologie ausgestat-
tet und ermöglicht so, dass damit 
zur klassischen Rauchfeststellung 

auch eine permanente Tempera-
turanalyse (Überwachung von Tem-
peraturänderungen) erfolgen kann. 
Diese beiden Messwerte werden 
kontinuierlich vom Rauchmelder 
geprüft.

In welchen Räumen 
werden die Rauch- 
melder installiert?
Die Rauchmelder werden in allen 
Schlafräumen (Kinder-/Schlafzim-
mer) und Fluchtwegen (Fluren) ins-
talliert. 

Wie werden die 
Rauchmelder instal-
liert und gewartet? 
Die BWB hat sich für die Anschaf-
fung von Rauchmeldern der Firma 
PYREXX entschieden. Diese werden 
nicht ferngewartet, d. h., sie sind 
nicht durch eine elektrische Leitung 
mit einer Zentrale verbunden. Ein-
mal jährlich wird deshalb die Funk-
tionsweise durch Mitarbeiter dieses 
Unternehmens in Ihrer Wohnung 
geprüft. Die Installation erfolgt 
ohne Bohren und Schrauben, son-
dern auf einer magnetischen Platte, 
die an der Decke verklebt wird.

Wann und wie löst 
der Rauchmelder 
Alarm aus? 
Das Signal ertönt, sobald Rauch 
durch die Lamellen der Kammer 
dringt. Hier wirkt das optische Prin-
zip. Darüber hinaus ist der 
Rauchmelder mit einem Wärme-
sensor bestückt, welcher in Kombi-
nation eine zuverlässige Funktion 
gewährleistet. Bei solch einer Aus-
lösung, ertönt ein Alarm mit einem 
Geräuschpegel von über 85 dB. 

Wie vermeide ich 
Fehlalarme?
Halten Sie den Rauchmelder sau-
ber. Vermeiden Sie übermäßige 
Staubentwicklungen im Raum und 
den direkten Kontakt der Melder 
mit Aerosolen, zum Beispiel Haar-, 
Raum- oder Insektensprays. Bitte 
beachten Sie beim Renovieren, dass 
der Rauchmelder keinen intensiven 
Staubbelastungen ausgesetzt oder 
etwa mit Farbe überstrichen wird. 
Äußerliche Verschmutzungen kön-
nen Sie mit einem leicht feuchten 
Tuch entfernen, keinesfalls mit dem 
Staubsauger.

Ab 2024 werden Rauchmel-
der auch in Sachsen Pflicht
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Was tun, wenn der 
Rauchmelder in 
großen Abständen 
piept?
Der Rauchmelder ist mit einer peri-
odischen Selbst-Test-Funktion aus-
gestattet, welche einmal pro Minute 
durchgeführt wird. Je nach Ergeb-
nis ist es dadurch möglich, die 
Empfindlichkeit der Detektionsoptik 
in Abhängigkeit von Umgebungs-
einflüssen automatisch anzupas-
sen. Im Falle eines negativen 
Selbsttests, wenn zum Beispiel die 
Batterieleistung nachlässt oder die 
Sensorik zu stark kontaminiert ist, 
wird mittels eines wiederkehren-
den akustischen Signals darauf hin-
gewiesen. In dem Fall kann der Ton 
deaktiviert werden, welches über 
die eingerichtete 7/24 Hotline 
Schritt für Schritt angeleitet wird.

Welche Kosten sind 
damit für mich als 
Mieter verbunden?
Die BWB darf die Kosten für die An-
schaffung und Installation (Investi-
tionskosten) auf Sie als Mieter um-
legen – aber nur, indem sie die 

Kaltmiete anteilig erhöht. Diese Er-
höhung der Kaltmiete darf jedoch 
laut BGB-Mietrecht jährlich maxi-
mal 8 % der Investitionskosten be-
tragen. Die BWB-Mieter werden 
jährlich mit rund 4 Euro belastet. 
Die Kosten für die Wartung der 
Rauchmelder rechnen wir in Ihren 
jährlichen Nebenkosten bzw. Be-
triebskosten ab. Dafür wird ein Be-
trag in Höhe von rund 10 Euro pro 
Jahr anfallen. 

Was tun, wenn der 
Rauchmelder Alarm 
auslöst?
1. Stellen Sie sofort den Grund 

des Alarms fest.
2. Bei vorhandenem Rauch 

schließen Sie die Tür zum 
Brandraum.

3. Melden Sie den Brand sofort 
über Telefon 112 der Feuer-
wehr.

4. Verlassen Sie mit allen Perso-
nen die Wohnung – jetzt zählt 
jede Sekunde. Keine Zeit mehr, 
Wertgegenstände zusammen-
zusuchen oder sich erst noch 
umzuziehen. Bademantel oder 
Schlafanzug reichen! Nehmen 

Sie nach Möglichkeit Ihren 
Wohnungsschlüssel mit, um 
der Feuerwehr den Zugang zu 
Ihrer Wohnung zu erleichtern.

5. Schließen Sie möglichst alle of-
fenen Türen hinter sich.

6. Fliehen Sie in einem mehr-
stöckigen Gebäude in der Regel 
immer nach unten.

7. Benutzen Sie auf keinen Fall 
Aufzüge.

8. Reißen Sie Türen niemals hek-
tisch auf, sondern öffnen Sie 
diese vorsichtig.

9. Wenn Sie den Raum nicht mehr 
verlassen können, dichten Sie 
die Türen mit nassen Tüchern 
ab und machen sich am Fens-
ter oder auf dem Balkon be-
merkbar.

10. Scheuen Sie sich nicht, notfalls 
laut um Hilfe zu rufen.

Foto: stock.adobe.com
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Rätselrunde

1.  Wie wird die Stadthalle Bautzen 
noch genannt?

2.  Wo entsorgt man unter ande-
rem Flaschen und Pappe? 

3.  Was muss ab 2024 in allen 
Wohnungen von Mehrfamilien-
häusern angebracht werden ?

Schicken Sie die Lösung mit Namen und Adresse per Post, an die BWB 
(Adresse siehe Impressum) oder per E-Mail an info@bwb-bautzen.de

Zu gewinnen gibt es dreimal jeweils einen Gutschein in Höhe von 30 € 
des Friseurgeschäftes Evelyn Schilde-Schramm auf der Kornstraße 5 in 
Bautzen. Einsendeschluss ist der 31.01.2023. 

Die Teilnehmer erklären sich bei Einsendung des Lösungswortes bereit, 
dass ihr Name im nächsten Domizil veröffentlicht wird.

Übrigens
In unserem letzten Domizil suchten 
wir in unserem Preisrätsel das 
Lösungswort „OBRIA“. 
Unter allen Einsendungen wurden 
diese drei Gewinner ermittelt:
Ulrike Schumann
Jutta Jenke
Eva-Maria Eszlinger 

Sie alle dürfen sich über je ein 
Monopoly-Lausitz-Spiel freuen.

4.  Welchen Beruf übt Stephanie 
Klein aus?

5.  Wie lautet der Nachname des 
Vereinsvorsitzenden vom 
Schachclub Einheit Bautzen 
e. V.? 
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Informatives 

Wohngeld – 
schon mal da-
ran gedacht?
Sie haben nur ein geringes Einkom-
men? Dann fallen die gestiegenen 
Energiekosten für Sie besonders 
stark ins Gewicht. Um Menschen 
wie Sie gezielt zu entlasten, hat die 
Bundesregierung Ende September 
das Wohngeld reformiert: Mit  
dem neuen Wohngeld-Plus-Gesetz 
steigt zum einen das Wohngeld an 
sich. Zum anderen können jetzt 
mehr Menschen Wohngeld erhal-
ten: Rund 1,4 Millionen Haushalte 
bekommen durch die Reform erst-
malig oder erneut eine dauerhafte 
Heizkostenkomponente, welche die 
steigenden Heizkosten dämpft.

Sie möchten Wohngeld beantragen? 
Wir unterstützen Sie gern und hel-
fen Ihnen beim Ausfüllen des An-
trages!

Die Preise für Erdgas und Fernwär-
me werden um etwa 70 % ab Januar 
2023 steigen. Das merken Sie als 
Mieter zunächst nicht, da die BWB 
die Rechnungen an die Energielie-
feranten bezahlt. Erst mit der Be-
triebskostenabrechnung für das 
Jahr 2023, welche erst 2024 ver-
sandt wird, schlagen diese Preise 
durch. 

Außerdem haben wir rein vorsorg-
lich Ihre Betriebskostenvorauszah-
lung bereits in diesem Jahr deutlich 
angehoben. Sie müssen aus unse-
rer Sicht also zunächst keine hohen 
Nachzahlungen bei der Betriebs-
kostenabrechnung für das Jahr 
2022, welche in 2023 erfolgt, er-
warten. 

Die Regierung hat mit dem Erd-
gas-Wärme-Soforthilfegesetz Er-
leichterungen für Mieter in Woh-
nungen mit Erdgas- und Fern- 

Dezemberhilfe – ja, aber Aus-
zahlung erst mit der nächsten 
Betriebskostenabrechnung

wärmeheizung auf den Weg ge-
bracht. Rein rechnerisch wird ein 
Entlastungsbetrag in Höhe der 
Heizkosten für den Monat Septem-
ber 2022 in Abzug gebracht. Diesen 
Betrag verrechnen wir in der Be-
triebskostenabrechnung 2022, die 
wir Ihnen in 2023 zusenden. Der 
Entlastungsbeitrag wird aus Mitteln 
des Bundes finanziert.

Sollten Sie hierzu weitere Fragen 
haben oder auch Ihre Vorauszah-
lungen anpassen wollen, dann set-
zen Sie sich bitte mit uns in Verbin-
dung, gern unter 03591 571-113. Wir 
senden Ihnen auf Wunsch weitere 
Informationen zu. Dies gilt auch für 
den Fall, dass Sie generell aufgrund 
der allgemein gestiegenen Preise 
Probleme haben, die Miete und die 
Nebenkosten zu zahlen. Wir finden 
mit Sicherheit eine individuelle Lö-
sung.
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Wichtige Rufnummern  
und Kontakte

Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH
Kleine Brüdergasse 3, 02625 Bautzen
Telefon: 03591 571 - 0
Telefax: 03591 571 - 111
E-Mail: info@bwb-bautzen.de
Internet: www.bwb-bautzen.de

Öffnungszeiten BWB
Mo 9 – 12 und 13 – 16 Uhr
Di 9 – 12 und 13 – 16 Uhr
Mi 9 – 12 Uhr 
Do 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Fr 9 – 12 Uhr

Hausmeister-Büros
Sprechzeiten
Mo 8 – 9 Uhr
Mi 8 – 9 Uhr
Do 15 – 18 Uhr

Frank Lehmann, Tel. 03591 24172
Friedrich-Ebert-Straße 6 

Sandro Munder, Tel. 03591 45929
Schülerstraße 10  

Matthias Berger, Tel. 03591 22089
Dr.-S.-Allende-Straße 78 

Uwe Janeck, Tel. 03591 2756402
A.-Bebel-Platz 13  

Frank Richter, Tel. 03591 211113
Schülerstraße 10 

Havarie-Notruf
außerhalb der Sprechzeiten:

Heizung/Lüftung/Sanitär/Gas
Fa. Bahne, Tel. 0171 8079815

Elektroinstallation
Fa. Mirtschin, Tel. 0172 9821662

Bei Gasgeruch!
EWB Bautzen, Tel. 03591 3752-375

Komplettsanierung
3-Raumwohnung mit 
Balkon

Das Angebot ist freibleibend! Irrtümer, 
Zwischenvermietung und technische 
Änderungen bleiben vorbehalten. Keine 
maßstäbliche Darstellung des Grundrisses!

Ansprechpartnerin:  
Elisabeth Erber
Telefon: 03591 571-200
E-Mail: e.erber@bwb-bautzen.de

Objekt
E.-Weinert-Straße 4
02625 Bautzen

Wohnfläche: 60,00 m²
Lage: 5. Geschoss, links
Räume: 3-Raum-Wohnung
Stadtteil: „Allendeviertel“

Mietkonditionen
Nettokaltmiete:  336,00 €
Betriebskosten:  80,00 €
Heizkosten:  100,00 €

Gesamtmiete:  516,00 €
Kaution:  1000,00 €

vermietbar nach Vereinbarung

Energieausweistyp: Verbrauchsausweis
Befeuerungsart: Fernwärme
Energiekennwert: 96 kWh/(m²·a)
Baujahr: 1975
Energieeffizienzklasse: C

Ausstattung
Wände und Decken mit Raufasertapete, 
weiß gestrichen
Bad: Fußboden gefliest, Wände türhoch 
gefliest, Wanne, WC, Waschtisch
Küche: Fliesenspiegel im Bereich der 
Anschlüsse für E-Herd und Spüle
Fußboden in den übrigen Räumen: 
PVC-Belag in moderner Laminatoptik
Warmwasserversorgung über Gas-
durchlauferhitzer (extra Versorgungs-
vertrag)
Sonstiges
Keller, Wäschetrockenplatz, Wäsche-
trockenraum, Fahrradraum

Küche

Schlafzimmer

WohnzimmerFlurBad

Balkonausblick


